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Ansuchen um PIN auf der Seite der 
INPS/NIFS www.inps.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUNDSCHREIBEN FÜR KUNDEN 2 APRIL 2020 



Alle Selbständigen, Gesellschafter von Unternehmen und Einzelunternehmer, welche eine eigenen 
Position bei der INPS haben, egal ob beim der Sektion Handwerk, Kaufleute oder in der 
Sonderkasse der INPS, können seit dem 01. April 2020 um den 600,00 € Bonus ansuchen, welcher 
durch die Notstandsverordnung Covid-19 vom Ministerrat genehmigt wurde.  

Der Bonus kann nur über den eigenen PIN angesucht werden. Um den PIN auf der Home Page der 
INPS anzusuchen müssen folgende Schritte durchgeführt werden: 

 

Schritt 1: Einsteigen unter www.inps.it und im Suchfeld RICHIESTA PIN 
 

 
 

Anschließend auf den Dienst RICHIESTA PIN ON LINE clicken. 

 

Schritt 2: Eingabe der erforderlichen Daten: 
 
Es erscheint eine Seite, wo man die eigenen Steuernummer eingeben muss und auf Italia klicken, 
anschließend auf OK klicken. Es erscheint eine weitere Seite in welcher man alle Daten anführen 
muss, welche abgefragt werden. Bitte eine gültige Handynummer eingeben. 

 

Sobald alle Daten bestätigt wurden und versendet wurden, bekommt man ein SMS von 
INPSINFORMA mit den ersten 8 stelligen Teil des PIN. Dieser erste Teil genügt, damit wir für euch 
den 600 € Bonus ansuchen können. Demnach bitte diesen PIN uns umgehend weiterleiten. 

 

Wenn der PIN nicht per SMS ankommt, sondern die folgende Meldung „A seguito della sua richiesta, 
abbiamo riscontrato incongruenze tra l’indirizzo di residenza da lei indicato e il dato presente nei 
nostri archivi. Sarà contattato a breve dal Contact Center per le verifiche a sua tutela”; dann stimmt 
die eben angegebene Adresse mit der Datenbank der INPS nicht überein. Dann sollte man direkt das 
Call Center der INPS anrufen unter der folgenden Nummer: 

Für Handy: 06 164 164 

Für Fixtelefon: 803 164 

 

Bei Fragen stehen wir natürlich immer zur Verfügung. 

 

 


